
864 der Beilaß..§.!t zu d en stenograp)~;iechen Prot okollen des 

BundesrateE 

:3 e r ich t 

des Ausschusses für aus"vJärtige Angelegenheiten und vJirtschaft
liehe Integration 

über den Beschluß des Nationalrates vom. 23~ lTovember 1972 be
treffend ein Europäisches übereinkommen zur Befreiung der von 
diplom.atischen oder konsularischen Vertretern errichteten Ur

kunden von der Beglaubigung 

Da sich das Haager uoereinkommcn zur Befreiung aus
ländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung vom 
5. Oktober 1961 nicht auf die von diplomatischen oder konsu

larischen Vertretern errichteten Urkunden bezieht, hat der Europa

rat 'ein Übereinkommen zur Befreiung der von diplomatischen oder 
konsularischen Vertretern errichteten Urkunden von Beglaubigungen 
ausgearbeitet. 

Der Nationalrat sah bei Genehmigung des vorliegenden Ab
kommens keine Not'i'-lendigkei t, vom Grundsatz der generellen 
Transformation abzugehen. 

Der Ausschuß für aus'wärtige Angelegenheiten und wirtschaft
liche Integration hat die gegenständliche Vorlage in seiner 

Sitzung am 27. November 1972 in Verhandlung gezogen und ein
stimmig beSChlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für aus
wärtige Angelegenheiten und wirtschaftliche Integration somit 

den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 23. November 

1972 betreffend ein Europäisches übereinkoIEmen zur Befreiung der 

von diplom'atischen oder konsularischen Vertreternerricht~::ten Ur
kunden von der Beglaubigung 1t,lira kein Einspruch erhobeno 

Dr. S c h w a i ger 

Berichterstatter 

\'/ien, 6TI1 2'1. November 1972 

B Ü I' k 1 e 

Obmann 
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